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1687 Februar 11 . , Abtei St . Gallen A
SCHREIBEN VOM [ABT] GALLUS [ II . ] ALT AN SCHULTHEISSUND RAT VON

LUZERN [ALS VORORT DER KATH. ORTE]

"Wyr haben nun ein guothe Zeit her spühren und hören Müessen , das von Unser

mit dem Mehreren Theill des Rheinthals Regierenden Ohrten habender gmein-
l

schafft [=Gemeinderschaft oder Corrmunella ] sehr Ungleich so wohl under privat

Versöhnen als auch Jeweilen in publieo gereth , auch Judiciert undt geurtheilt
wird.

Nun heten Wyr über disere stell vill und Jnsonderheit zue melden , wie schar ff
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und genauw disere sach gleich Jn Jhrem Ursprung [ 1676 ] examiniert , von den-
2

wenigen Ohrten [ ZH, neugl . GL, AP] so hefftig bestriten , dannoch mitlest so

viler Underschidlichen Brieff und Siglen von den hocken Obrigkheiten besteti-

get , undt Jn Angesicht der gantzen wett , ohngeacht Eingewenter anderwertiger

reclamation , Opposition , protestation etc . Jns werckh gesetzt , auch die gmein¬

schafft in 11 Jahr [d . h . seit 1676 ] mit frid , ruhe der Obrigkheiten und trost

der Underthanen würckhtich practiciert und beharret worden . Wyr lassen aber

alles das dahin gestett sein , und uff seinem Stand undt wessen ruohwen , undt

Ersuochen Euch U. G. L . E . U. P . mit undt Neben den übrigen tobt . Jnteressierten

Ohrten auff Zeith , Ohrt und gtegenheit bedacht zue sein , da Wyr Jn Eydtgnö-

sischer Ehrlicher Meinung zuosammen sitzen , undt das Jenige , was uns Jm Rhein-

thal tauth brieff siget und Herkhommens gebührt , undt in disere gmeinschafft

geworffen worden Jst , undt was Wihr Jm gegentheit derohalben von der Ohrten

Rechten participieren , mit Unpartheyischem sinn und gemüeth Erwegen , gegen ein

anderen hatten , und der Sachen wahren grund penetrieren und Ersechen möchten.

Darauff hin weitters undt hoffentlich gleich wie mit Mehrer wüssenschafft,

attso mit wenigerem Misstrauwen und praevention von der geschieht zue handten,

und wohl mügtich sein wirt , die Sachen auff die gebühr zue stellen , und ein

atterseitiges guothes Vemüegen sambt einem rechtgeschaffenem Eydtgnosisehern

vememben zwe restabilieren . Eie Wyr unsers theils nichts erwünschen noch Ver¬

langen , als was mit dem Rechten und der bitlikheith begleithet , undt uns al¬

lerseits anständig und Nützlich erfunden werden Mag.

Derne altem nach E . U. G. L . E . U. P . freündttich pitende , Jhr Vorderst Eüwer Unbe-

tringlich Vorsichtigkheith nach über die sach reftectieren , undt . dan mit übri-

gen Jnteressierten Ohrten daraus Correspondieren , die Resolution müglichest

befürderen und uns dieselbe wider wüsstich machen wollen , die Wyr uns umb so

vil witfehriger Vertrösten , als zue Verlästich Jhr solche setbsten nützlich

undt Nothwendig erachten werden " .

1 ) 1676 wurde zwischen der Abtei St . Gallen sowie UR, SZ, UW, LU, ZG und kath.
GL die sogenannte Communella oder Gemeinderschaft im Rheintal . geschlossen.
1685 löste sich kath . GL wieder aus dieser Verbindung , und mit dem Aus¬
tritt von SZ wurde sie 1692 aufgelöst ; s . dazu vor allem AH 4/97 und 74/45.

2 ) Zürich , neugl . Glarus und die beiden Appenzell willigten nie in die Com¬
munella ein.

3 ) Ein Thema aber scheint dieser Gegenstand auf den nächstfolgenden kath.
Tagsatzungen in Luzern trotzdem nicht geworden zu sein.

Kopie , möglicherweise von der Kanzlei Luzern für den Zuger Ammann Beat
Jakobi.  Zurlauben angefertigt . - AH 85 , 245 - 246 - Blatt 246 leer
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